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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1999

Norm

MRG §8 Abs3

Rechtssatz

Ein Bestandgeber hat den in der Ausübung seines Mietrechts wesentlich beeinträchtigten Mieter nach § 8 Abs 3 MRG

auch dann angemessen zu entschädigen, wenn der Eingri3 in Befolgung einer ö3entlich-rechtlichen Verp5ichtung

erfolgte.
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